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Beschluss Nr. 01  des Lehrerkollegiums der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck und Innichen

 vom 07.05.2014
unter Berücksichtigung des Landesgesetzes Nr. 12/2000,

und der Ministerialverordnung vom 12.07.2011 Nr. 5669,
im Sinne des Staatsgesetzes Nr. 170 vom 08.10.2010 und deren Leitlinien,
im Sinne der Ministerialrichtlinien vom 27.12.2012,
nach dem Rundschreiben des Unterrichtsministeriums vom 08.03.2013,
und des Gesetzes  LG Nr. 104 vom 05.02.1992 ,
nach dem  Landesgesetz  Nr. 20 vom 30.06.1983 der Landesregierung Bozen Südtirol

und nach dem Beschluss der Landesregierung Nr. 1056 vom 15.07. 2013 (Programmabkommen).
l 
Ergänzung des Schulprogramms der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck

 und Innichen durch das Konzept zur Inklusion und Integration  

Das Lehrerkollegium der Wirtschaftsfachoberschule Bruneck und Innichen 
beschließt in der Plenarsitzung vom 07.05. 2014 nach eingehender Diskussion und Ergänzungen 
Mit 64 zu 0 Stimmen, bei 5 Enthaltungen
die Ergänzung des Schulprogramms 2014/15 durch das hier angeführte, durch die Steuergruppe der WFO überarbeitete und den Direktionsrat besprochene und in mehreren Hinweisen ergänzte Konzept zur Inklusion und Integration.
KONZEPT zur Inklusion an der WFO Bruneck und Innichen

Allgemein: Recht auf Erziehung und Bildung

„Jedes Kind, jeder Schüler und jede Schülerin hat ein grundlegendes Recht auf Erziehung und Bildung, das nicht aufgrund von Beeinträchtigungen geschmälert werden darf. Dies bedeutet, dass jedes Kind, jeder Schüler und jede Schülerin, unabhängig vom Schweregrad der funktionalen Beeinträchtigung, Anrecht auf den Besuch des Kinderhortes und der Kindertagestätte, des Kindergartens und der Schule hat.“ (Programmabkommen zwischen Kindergärten, Schulen und territorialen Diensten - Beschluss der LR vom 5. Juli 2013, Nr.1056)

Inklusion  - Eine Schule für alle und jeden 
Der Grundstein für den gemeinsamen Unterricht aller Schülerinnen und Schüler wurde mit der Einführung der Einheitsmittelschule in Italien im Jahr 1962 gelegt. Im Jahr 1971 wurde die Sonderschule teilweise, im Jahr 1977 zur Gänze abgeschafft. Seither besuchen alle Kinder, mit und ohne Behinderungen, gemeinsam die Schule.

Inklusion und Bildung – Begriffsklärungen
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                  (Bildquelle: inklusion-olpe.de)

Die vier Darstellungen machen deutlich, mit welchen Begriffen die verschiedenen Formen des Umgangs mit Unterschieden in Lerngruppen belegt werden. 

Der Grundgedanke der Inklusion ist sicher in den Kindergärten und Grundschulen weiter verbreitet, weil er dort auch schon auf vielfältigere Entwicklungen und Erfahrungen zurückgreifen kann. In den weiteren Schulstufen nimmt die Komplexität der Inhalte und der zu erreichenden Kompetenzen zu und es wird schwieriger zu differenzieren. 

Inklusion in heterogenen Klassen unserer Zeit (Migration, Schulverweigerer, Repetenten, Schüler mit Beeinträchtigung, Hochbegabung) kann nur gelingen, wenn der Bildungsprozess gekennzeichnet ist durch vielfältige Formen von Individualisierung und Differenzierung der Angebote und der Zusammenarbeit aller am Bildungsprozess Beteiligten. Deshalb darf die spezifische Förderung bestimmter Gruppen von Schülern nicht nur an bestimmte Berufsbilder delegiert werden.

Rechtliche Grundlagen: (im Moodle eigener Ordner mit allen Gesetzen, Dekreten, Programmabkommen, Richt- und Leitlinien, Formularen…)

Welche Schülerinnen und Schüler werden als Integrationsschüler geführt

· Schülerinnen und Schüler mit Funktionsdiagnosen laut Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr.104 (Schwere Beeinträchtigungen)

· Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf laut Gesetz vom 8. Oktober 2010, Nr. 170 (Spezifische Lernstörungen) und die darauffolgenden nationalen Bestimmungen.
· Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
Gesetz 104/1992

Siehe dazu „Leitlinien zur schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung„  von Maria Stella Gelmini (Moodle)

Die Auflistung der Diagnosen sowohl als Grundlage für einen klinisch-psychologischen Befund als auch für eine Funktionsdiagnose kann in der Anlage „Leitlinien für die Zuweisung von zusätzlichem Personal“ (Moodle) eingesehen werden.

Gesetz 170 /2010 

Für Schülerinnen und Schüler, für die ein Klinisch-Psychologischer Befund ausgestellt ist, werden keine zusätzliche personelle Ressourcen vorgesehen, sondern die Schule aktiviert spezifische Maßnahmen, so wie sie im Gesetz 170 /2010, in den Richtlinien des Unterrichtsministers vom 27.12.2012 und im Ministerialrundschreiben vom 6. März 2013, Nr. 8 erwähnt sind (siehe Leitlinien für die Zuweisung von zusätzlichem Personal).
Die Zuweisung von zusätzlichem Personal erfolgt aufgrund einer Diagnose lt. Gesetz 104/92 (siehe Programmabkommen Punkt C.6).

Abklärung und Erstellung einer Diagnose bzw. eines klinisch-psychologischen Befundes

In welcher Kategorie eine Schülerin oder ein Schüler geführt wird, hängt von der Diagnose ab.  Der Sanitätsbetrieb übernimmt die klinisch-psychologische und medizinische Diagnostik und Diagnoseerstellung auf Antrag der Eltern. In der Oberschule liegt es im Ermessen der Eltern, ob sie Befunde des Sanitätsbetriebes an die Schule weitergeben oder nicht.

Dokumentation

· Externe Institutionen

· Sanitätsbetrieb

· Klinisch-psychologischer Befund (Ges. 170)

· Funktionsdiagnose (Ges. 104)

· Weitere Befunde

· Schule:

· Individueller Bildungsplan (Vordruck) 

Die Fachlehrpersonen erstellen den Teil, der ihr Fach betrifft. Sie händigen diese in Papierform und digital der ILP aus, die diese in den IBP übernimmt. Die Lehrerangaben in Papierform legt die ILP ihrem Lehrerregister bei. Die ILP sammelt alle Beobachtungen und Informationen über die/den Schüler(in) und füllt die allgemeinen Angaben im IBP aus. Formulierungshilfen werden in einem Dokument von Frau Dr. Reckla Maria Luise angeboten (siehe Homepage; Moodle).

· IBP-Migration (Vordruck)

· Klassenratsbeschlüsse

· Protokoll der Sitzungen

· Datenschutzbestimmungen (Die Schule holt sich von den Eltern die Erlaubnis zur Verarbeitung der Daten ihres Kindes ein – eigener Vordruck)

· Lehrerregister ILP (das Schulamt schreibt hierzu keine Form vor, nur dass ein Register geführt werden muss)

· Antrag auf Abklärung (erstellt die Schule bei Bedarf nach Absprache mit den Eltern)

· Faszikel jede(r)s Integrationsschüler(in)s 

Für jene, die zusätzliche Unterstützung brauchen, werden im Einvernehmen mit dem/den Fachlehrer/n Unterrichtsstunden einzeln oder in Kleingruppen mit dem Integrationslehrer vereinbart, Alternativ dazu sind auch Vertiefungs- bzw. Wiederholungsstunden am Nachmittag möglich.
Klassenratssitzungen:

Für Klassenräte mit Integrationsschülern findet an der WFO Bruneck und Innichen die erste Klassenratssitzung nach Möglichkeit bereits vor Unterrichtsbeginn statt. Die Lehrpersonen haben somit die Möglichkeit, bereits im Vorfeld Informationen über die Ausgangslage von Integrationsschülerinnen und –schüler einzuholen.

Nach einer ersten Beobachtungsphase trifft sich der Klassenrat abermals, um Beobachtungen, Maßnahmen, Ziele u. ä. für die Integrationsschüler(innen) zu besprechen und somit eine bessere Basis für die Erstellung der Jahresplanes und des IBP’s zu haben. Die Lehrpersonen können sich darüber beraten, ob ein(e) Integrationsschüler(in) den Unterrichtsstoff als zielgleich bewerkstelligen kann oder die Möglichkeit der Zieldifferenz gewählt wird. Die Maßnahmen  können nachteilsausgleichender als auch erlassender Natur sein
IBP-Sitzungen

Zur IBP-Sitzung werden die Eltern über das Schulsekretariat schriftlich eingeladen. Sie haben Mitspracherecht und können auch eine Ansprechperson ihres Wunsches zur Sitzung mitbringen (Schulberatung, Psychologischer Dienst u. ä.). Der IBP kann nach Bedarf im Laufe des Schuljahres ergänzt und verändert werden. Dies beschließt der Klassenrat unter Einbezug der Wünsche und in Vereinbarung mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Planung des Unterrichts 

Der gesamte Klassenrat (Fachlehrpersonen, Integrationslehrperson, Mitarbeiter(in) für Integration hält laufend Absprachen über DIE Umsetzung des das Jahresprogrammes in den einzelnen Fächern, Bedürfnisse, Fortschritte, Lernkontrollen und weitere, für den Integrationsunterricht relevante, Belange. Vereinbarungen werden protokolliert und diese bewegen sich im Rahmen des Rechtlichen und dessen, was mit den Eltern vereinbart wurde. Die Schulführungskraft, bzw. die/ der Koordinator/in für Inklusion erkundigen sich laufend über den Verlauf des Integrationsunterrichtes und trifft Entscheidungen in letzter Instanz. (Siehe dazu auch Berufsbilder der inklusiven Schule im Moodle)

Eigentlicher Integrationsunterricht

Im Sinne der Inklusion bleibt die/der Integrationsschüler/in während des Unterrichtes nach Möglichkeit im Klassenverbund. Auch hier stehen die Möglichkeiten und das Wohlergehen der/des Integrationsschüler/s im Mittelpunkt und bilden die Basis für die Entscheidung wie viel Einzelunterricht außerhalb der Klasse vonnöten ist.

Zuständigkeiten und Aufgaben innerhalb der Schule

Siehe Berufsbilder der inklusiven Schule

Bewertung

Schularbeiten, Tests, mündliche Prüfungen und alle sonstigen Lernkontrollen werden individuell an die Integrationsschülerinnen und -schüler angepasst. Als Basis für die Handhabung jeglicher Bewertungswerkzeuge gelten neben den gesetzlichen Grundlagen auch die Vereinbarungen des IBP’s und evtl. Beschlüsse des Klassenrates.

Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Defizite Ziel different geführt werden, erhalten am Ende eines jeden Schuljahres ein Zeugnis, das sich von dem von Regelschülern nicht unterscheidet. Für die Invalsi-Prüfung wird ein individuelles Prüfungsprogramm erstellt und die Schülerin bzw. der Schüler erhält eine Bescheinigung für den Schulbesuch (Kompetenzenbescheinigung), nicht aber ein Maturadiplom.

Inklusion ohne Befund

Schüler, für die keine Diagnose oder Befund vorliegt, die aber dem Unterricht in einem oder mehreren Fächern nicht folgen können, gilt folgende vom Gesetz vorgeschriebene Handhabung:

Laut (Ministerialdekret vom 12. Juli 2011, Nr. 5669) kann der Klassenrat in Absprache mit den Eltern mit einem Beschluss Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Schüler vereinbaren. Greifen die Maßnahmen nach einem bestimmten, vorher festgelegten Zeitraum nicht, werden die Eltern verständigt und die Möglichkeit einer Abklärung (Formular im Moodle) beim Psychologischen Dienst besprochen (Art. 3, Ges. 170/92)

Diese Möglichkeit sieht das Gesetz auch für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund vor, die zwar gemäß ihrer Aufenthaltsdauer in Südtirol nicht mehr in den Bereich Sprachförderung fallen würden, die aber dennoch Unterstützung brauchen, um dem Unterricht folgen zu können.

Übergeordnetes Ziel der Integrationsarbeit an der WFO ist, bereits seit mehreren Jahren, die Erziehung zur Selbstständigkeit und die Stärkung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten.  Je nach den individuellen Bedürfnissen einer/s jeden Schülerin/Schülers wird Hilfe zur Selbsthilfe angeboten
Schüler/innen mit Migrationshintergrund

Auch für diese Schüler/innen wird ein IBP (eigenes Formular) verfasst, wenngleich in verkürzter Form, der wie im Falle der Lernbeeinträchtigten mit denselben Modalitäten verabschiedet wird. Es geht in diesen Fällen fast ausschließlich um ausreichende Sprachkenntnisse, um dem Unterricht folgen zu können. Dafür werden diese Schüler angehalten, die Deutschkurse des Sprachenzentrums Bruneck zu besuchen, wovon die Schule auch eine Rückmeldung erhält, und ebenso die schulinternen Fördermaßnahmen (Aufholkurs, Stützkurse, Projekte)  kontinuierlich zu nutzen.

Die Bewertung dieser Schüler erfolgt unter Berücksichtigung ihrer oft unzureichenden Sprachkenntnisse, d.h. „ausreichend mit Hinweis“ (Note 6 ). Innerhalb von 5 Jahren Ansässigkeit in Südtirol oder  spätestens bis zur staatlichen Abschlussprüfung müssen sie den Rückstand zur ihren Mitschülern aufgeholt haben, um ein rechtsgültiges Abschlussdiplom zu erlangen.    

Bruneck, 08.05.2014

















Dr. Walter Markus Hilber /Schuldirektor

Die Schriftführerin:




Dr. Veronica Brignoli
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